
SATZUNG 
 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von  
Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 

 
(Erste Änderung) 

 
vom 

 
Aufgrund der §§ 1 bis 5 a, 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben 
(KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31.01.2005 (GVBl. I S. 54) in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.11.2007 (GVBl. I S. 757), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 
in der Sitzung am            folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 (Erste 
Änderung) beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
§ 16 erhält folgende Fassung: 
 

„Inkrafttreten 
 
(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft; sie 

tritt am 30.06.2013 außer Kraft. 
 
 Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Straßenbeitragssatzung vom 16.12.1985 

mit nachfolgender Ausnahme außer Kraft. Für bereits vor Inkrafttreten dieser 
Satzung begonnene und noch nicht abgeschlossene Um- oder 
Ausbaumaßnahmen gelten die Regelungen über die Beitragserhebung der alten 
Satzung vom 16.12.1985 fort. 

 
(2)  Die Satzung gilt nicht für den in § 2 der Satzung über die Erhebung von 

Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der 
Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) festgelegten Bereich.“ 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 15.04.2004 in Kraft und ersetzt im Umfang ihrer 
Änderungen ausdrücklich die Satzung vom 29.03.2004. 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel – Der Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 


